
107

Nimmt ein Erbe einen Nachlass an, kann er in eine persönliche Katastrophe
schlittern. Die Erbschaft muss nämlich nicht nur aus positiven Vermögens-
werten bestehen; es können auch Schulden vorhanden sein, für deren Til-
gung der Nachlass nicht ausreicht. Nimmt der Erbe einen überschuldeten
Nachlass an, haftet er persönlich für diese Schulden. Das kann zur finan-
ziellen Katastrophe führen, mit der Folge, dass eine eidesstattliche Ver-
sicherung (früher: Offenbarungseid) abgegeben werden muss. Doch es gibt
für die Erben viele Möglichkeiten, ihr Privatvermögen zu schützen.

Das breite Spektrum der Nachlassverbindlichkeiten

Ein Erbe sollte sich zunächst einmal einen Überblick verschaffen, was alles
an Verbindlichkeiten vorhanden ist. Ein Schuldenberg ist schnell aufge-
häuft. Der Erblasser kann im Mietrückstand gewesen sein. Es können Unter-
haltsansprüche, Ansprüche aus Darlehen oder Bürgschaften bestehen. Der
Erblasser kann Steuerschulden haben. Zu diesen, vom Verstorbenen verur-
sachten so genannten „Erblasserschulden“ addieren sich die „Erbfallschul-
den“. Wie der Name sagt, handelt es sich dabei um Verbindlichkeiten, die
durch den Erbfall selbst entstehen: die Kosten der Testamentseröffnung,
Beerdigungskosten, Pflichtteilsansprüche, Vermächtnisse und Auflagen.
Hinzu treten die „Nachlasserbenschulden“: Auch die Verwaltung des Nach-
lasses und die Fortführung eines geerbten Unternehmens sind nicht zum
Nulltarif zu haben. Die Kosten unaufschiebbarer Reparaturen an einer Immo-
bilie oder Lohnzahlungen für Angestellte des Erblassers bilden manchmal
die Spitze des Schuldenbergs.

Ausschlagung des Erbes: Sinnvoll nur bei offensichtlicher Überschuldung

Die sicherste Art und Weise, sich der Gläubiger eines Erblassers zu entledi-
gen, ist die Ausschlagung der Erbschaft. Ein Erbe hat sechs Wochen Zeit zu
entscheiden, ob er die Erbschaft behalten will oder nicht. Diese Sechs-
Wochen-Frist beginnt zu laufen, nachdem Sie erfahren haben, dass Sie der
rechtmäßige Erbe sind. Sind Sie aufgrund einer letztwilligen Verfügung Erbe
geworden, haben Sie etwas mehr Zeit. Die Sechs-Wochen-Frist läuft dann
erst ab der „Verkündung der Verfügung“, also mit dem Erhalt des Eröffnungs-
protokolls, dem eine Kopie der Verfügung beiliegt. Waren Sie zur Zeit des
Versterbens des Erblassers im Ausland oder hatte der Erblasser seinen letz-
ten ausschließlichen Wohnsitz im Ausland, beträgt die Frist sechs Monate. 
Doch die Ausschlagung des Erbes ist nur bei offensichtlicher Überschul-
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dung des Nachlasses geboten. Vor allem dann, wenn keine Informationen
über die konkrete Höhe der Vermögenswerte und Schulden vorhanden sind,
sollte das Erbe nicht ausgeschlagen werden. Besondere Vorsicht ist selbst
bei überschuldetem Nachlass und dem Vorliegen von Lebensversicherun-
gen geboten (siehe Kapitel 2.2 Punkt „Lebensversicherung und Insolvenz“)
Der Gesetzgeber stellt für diese Fälle sinnvolle Instrumentarien zum Schutz
des Privatvermögens zur Verfügung.
Besonders schwierig ist die Entscheidung über Annahme oder Ausschla-
gung der Erbschaft, wenn es sich um ein völlig undurchsichtiges Konglome-
rat aus Schulden und Vermögenswerten handelt. Hinterlässt der Erblasser
etwa ein Handelsunternehmen und ist nicht ganz klar, ob die im Laden-
geschäft feilgebotenen Gegenstände bereits bezahlt sind, ist schwer
abschätzbar, wie groß das Vermögen des Verstorbenen tatsächlich zum
Zeitpunkt des Erbfalls war. Die Waren im Geschäft könnten auch in Kom-
mission genommen worden sein und dem Erblasser gar nicht (mehr) gehö-
ren. Ebenso können sie schon vom Kunden bezahlt, aber nur noch nicht
abgeholt sein. In solchen Fällen reicht oft die Ausschlagungsfrist von sechs
Wochen nicht aus, um Licht in das Dunkel des Nachlasswertes zu bringen. 

Anfechtung der Annahme

Stellt sich erst nach Ablauf der Ausschlagungsfrist heraus, dass der Erblas-
ser überschuldet war, können die Erben sich durch Anfechtung der Annahme
der Erbschaft wieder des Nachlasses entledigen. Voraussetzung dafür ist
jedoch, dass der Erbe sich – rechtlich relevant – geirrt hat. Der Gesetzgeber
setzt hierfür aber enge Grenzen. Es ist notwendig, gegenüber dem Nach-
lassgericht nachzuweisen, dass die Überschuldung der Erbschaft erst zu
einem späteren Zeitpunkt erkennbar wurde. Die Anfechtungserklärung ist
beim Nachlassgericht zur Niederschrift oder in öffentlich beglaubigter Form
(also in notarieller Form) abzugeben; ein einfacher Brief genügt nicht. Auch
hier ist eine Sechs-Wochen-Frist einzuhalten. Diese Frist läuft ab dem Zeit-
punkt, an dem der Erbe von der Überschuldung erfahren hat.

Vorsicht bei Inventarfristsetzung durch das Gericht

Wird Ihnen als Erbe vom Gericht aufgegeben, innerhalb einer bestimmten
Frist ein Inventarverzeichnis über den Nachlass zu erstellen, muss dies auf
jeden Fall termingerecht erfolgen. Auch darf nichts bewusst verschwiegen
werden. Die Folge wäre sonst die unbeschränkte Haftung des Erben für
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Nachlassverbindlichkeiten mit seinem Eigenvermögen. Einer Fristsetzung
durch das Gericht kann man entgehen, wenn man als Erbe selber einen
Antrag auf Aufnahme des Inventars stellt.

Dreimonatseinrede: Schonfrist für den Erben

Innerhalb von drei Monaten nach Annahme des Erbes kann der Erbe sich
weigern, Nachlassverbindlichkeiten zu tilgen. Er kann innerhalb dieser
Schonfrist den Nachlass sichten und entscheiden, ob er seine persönliche
Haftung mit weiteren Maßnahmen beschränkt.

Aufgebotsverfahren: Aufschub und Aufklärung

Innerhalb eines Jahres nach der Annahme der Erbschaft kann der Erbe beim
Nachlassgericht auch den Antrag stellen, dass alle Gläubiger in einer öffent-
lichen Ausschreibung aufgefordert werden, Forderungen gegen den Nach-
lass anzumelden. Wer sich überhaupt nicht oder verspätet meldet, wird vom
Gericht als Gläubiger ausgeschlossen und erhält nur dann etwas, wenn der
Nachlass – nach Begleichung aller vorrangigen Gläubiger – noch nicht
erschöpft ist. Im Wege des Aufgebotverfahrens erhält der Erbe eine zuver-
lässige Übersicht über die Höhe der Verbindlichkeiten. Solange das bean-
tragte Aufgebotsverfahren andauert, muss der Erbe keine Nachlassverbind-
lichkeiten tilgen.

Keine Nachlassteilung vor vollständiger Schuldentilgung! 

Eine Erbengemeinschaft sollte den Nachlass erst dann unter sich aufteilen,
wenn alle Schulden reguliert sind. Denn bis zur Teilung kann jeder einzelne
Miterbe seine Haftung auf seinen Nachlassanteil beschränken (etwa wenn
er alleine von einem Nachlassgläubiger in Anspruch genommen wird).
Solange der Nachlass nicht geteilt ist, ist auch die Haftung mit dem Privat-
vermögen des Miterben ausgeschlossen.

Amtliche Nachlassverwaltung: Schutz des eigenen Vermögens der Erben

Sobald der Erbe genau weiß, mit welchen Schulden er es zu tun hat, sollte
er weitere Maßnahmen ergreifen. Soweit ihm die Anfechtung der Annahme
der Erbschaft nicht möglich ist, kann er sein eigenes Vermögen schützen,
indem er beim Nachlassgericht eine Nachlassverwaltung beantragt. Der
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Erbe braucht sich dann auch nicht mit der Befriedigung der Nachlassgläubi-
ger auseinanderzusetzen, weil dies dann Aufgabe des Nachlassverwalters
ist. Das Gericht bestimmt dann einen Nachlassverwalter, die Gläubiger kön-
nen ihre Ansprüche nun nur noch gegenüber diesem Verwalter geltend
machen. Der Erbe ist damit „aus dem Schneider“. Sämtliche Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen, die ein Nachlassgläubiger in das Privatvermögen
des Erben eingeleitet hat, sind nun auf dessen Antrag aufzuheben. Dieser
Weg ist aber nur dann eröffnet, wenn eine Erbengemeinschaft noch nicht
auseinandergesetzt ist. Bei einer Erbengemeinschaft kann der Antrag im
Übrigen nur von allen Miterben gemeinsam gestellt werden.

Amtliches Nachlassinsolvenzverfahren: Liquidierung des Nachlasses

Bei Überschuldung des Nachlasses oder drohender Zahlungsunfähigkeit
muss der Erbe beziehungsweise der Nachlassverwalter unverzüglich die
Eröffnung eines Nachlassinsolvenzverfahrens beantragen. Zuständig ist
nun das Insolvenzgericht. Sobald der Antrag gestellt ist, muss der Erbe
nicht mehr mit seinem eigenen Privatvermögen haften. Der vom Gericht ein-
gesetzte Insolvenzverwalter übernimmt dann – abhängig vom vorhandenen
Nachlass – die gleichmäßige Befriedigung der Nachlassgläubiger.

Dürftigkeitseinrede: Letzte Hilfe für verfolgte Erben

Wenn der Nachlass derart überschuldet ist, dass die „Masse“ nicht einmal
ausreicht, um die Kosten der Nachlassverwaltung oder eines Nachlassin-
solvenzverfahrens zu begleichen, werden diese amtlichen Verfahren nicht
mehr durchgeführt. Den Erben kann aber auch hier geholfen werden. Sie
können sich mittels der „Dürftigkeitseinrede“ darauf berufen, dass der
Nachlass nicht ausreicht, um die Forderungen zu erfüllen und müssen ihr
privates Vermögen nicht antasten. Auf Verlangen der Gläubiger haben sie
aber den vorhandenen Nachlass zur Verfügung zu stellen.

Beschränkung der Erbenhaftung während einer Zwangsvollstreckung

Auch zu einem sehr späten Zeitpunkt, also dann, wenn bereits Prozesse lau-
fen oder ein Gläubiger einen Vollstreckungstitel erwirkt hat, kann der Erbe
noch erreichen, dass die Haftung mit seinem Privatvermögen ausgeschlos-
sen wird. Dieser Schutz wird ihm aber in drei Fällen vom Gesetzgeber versagt:
• wenn der Erbe eine ihm gesetzte Frist zur Errichtung eines Nachlass-
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inventars hat verstreichen lassen;
• wenn der Erbe bei der Inventarerrichtung wissentlich falsche Angaben

gemacht oder die Auskunft verweigert bzw. erheblich verzögert hat;
• wenn der Erbe nicht bereit war, an Eides Statt zu versichern, dass ein von

ihm erstelltes Nachlassverzeichnis richtig ist.

Was ein Erbrechtsexperte für Sie tun kann:

• Beratung zur Frage, ob das Erbe angenommen oder ausgeschlagen werden
soll 

• Unterstützung bei Maßnahmen zur Herbeiführung einer Haftungsbegren-
zung

• Vertretung vor dem Nachlass- bzw. Insolvenzgericht und gegenüber Nach-
lassgläubigern

8.3 Wesentliche Unterschiede im Erbrecht zwischen Deutschland
und der Schweiz

Eine Kurzdarstellung

Beide grossen Kodifikationen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)  und das
Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB), beruhen letzten Endes auf der römi-
schen Rechtstradition und dem gemeinen Recht. Der gemeinsame Ursprung
bedeutet aber nicht, dass in grundlegenden Fragen wesentliche Unter-
schiede eben nicht bestehen können.

Der germanische Grundsatz „Gut fliesst wie Blut“ schlägt bei beiden Geset-
zen vollkommen durch, selbstverständlich ergänzt durch das Erbrecht des
Ehegatten. In diesem Bereiche differieren die beiden Rechte keinesfalls.

Schon wesentlich anders ist es aber beim Problem der Höchstpersönlichkeit
und Vertretungsfeindlichkeit. In einem schweizerischen Testament gilt im
Grundsatze allein der Wille des Testators und in einem Erbvertrag der Wille
der Vertragsparteien. In Deutschland aber ist es beispielsweise möglich,
den Testamentsvollstrecker zu bevollmächtigen, welchem Kind er zur Aus-
bildung ein Vermächtnis aussetzen will, welche Höhe es erreichen soll und
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